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Neuer Schiedsmann  
im Amt Unterspreewald

Nach zwanzigjähriger Tätigkeit als Schiedsmann im Amt Unter-
spreewald hat sich Herr Thiel nicht mehr um das Amt beworben. 
Als neu gewählter Schiedsmann möchte ich mich bei Herrn Thiel 
für die Unterstützung bei der Übernahme des Amtes bedanken.
Hiermit möchte ich mich als neuer Vorsitzender der Schiedsstel-
le des Amtes Unterspreewald vorstellen.

Zu meiner Person:
Mein Name ist Klaus-Peter Huth, ich bin 57 Jahre alt, und wohne 
in Schönwalde.

Mein Stellvertreter, Herr Jörg Mayn, ist ebenfalls in Schönwalde 
wohnhaft.

Um den Bürgern näher zu sein, möchten wir die Sprechstunde in 
Schönwalde und Golßen abhalten.

Die Sprechstunde findet jeweils am 1. Mittwoch des Monats 
um 17:00 Uhr in folgendem Rhythmus statt:

· In den Monaten: Januar, März, Mai, Juli, August, Oktober, 
Dezember findet die Sprechstunde in Schönwalde im 
Haus Kulick (Versammlungsraum 1. OG) statt.

· In den Monaten: Februar, April, Juni, September und Novem-
ber wird die Sprechstunde im Büro am Markt 1 im Rat-
haus Golßen stattfinden.

Wir bedanken uns im Voraus für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Klaus Peter Huth
Vorsitzender der Schiedsstelle

Mitteilungen des Amtes Unterspreewald

Achtung!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
für die Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald an den 
Standorten Golßen und Schönwalde gelten ab dem 2. Januar 
2020 neue Sprechzeiten.

Diese werden wie folgt geändert:
Dienstag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag kein Sprechtag.
neue Fax-Nr.:  Standort Schönwalde: 035474 206-24
Für das Einwohnermeldeamt gelten folgende Sprechzeiten:
Standort Golßen
Montag: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Standort Schönwalde
Mittwoch 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mitteilung der Versichertenberaterin der 
Deutschen Rentenversicherung Bund

Frau Edelgard Schiela, Versichertenberaterin der Deutschen 
Rentenversicherung, führt monatlich eine kostenlose Beratung 
zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung durch.
Sie bittet um vorherige tel. Anmeldung unter der Tel.-Nr.: 
03546 3509 oder unter der Handy-Nr.: 0171 7946638

Die Rentenberatung findet ab 2020 jeden 2. Mittwoch im Mo-
nat wie folgt statt:
In der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, am Haupt-
standort in Golßen, Bürgermeisterbüro, Markt 1 in 15938 
Golßen,

in der Zeit zwischen 9:00 Uhr – 09:30 Uhr

In der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, am Neben-
sitz in der 1. Etage, Raum S 111, Ortsteil Schönwalde, Haupt-
straße 49, in 15910 Schönwald,

in der Zeit zwischen 10:00 – 10:30 Uhr

In der Gemeinde Unterspreewald, im Ortsteil Neu Lübbenau, 
Bürgermeisterbüro, Hauptstr. 67, in 15910 Unterspreewald,

in der Zeit zwischen 11:00 – 11:30 Uhr

in der Gemeinde Schlepzig, im Dorfgemeinschaftshaus, 
Kockotweg 1, 15910 Schlepzig,

in der Zeit von 12:00 – 12:30 Uhr

Einladung zur Wahl  
des Amtsseniorenbeirates

Zur Wahl der neuen Mitglieder und Bestimmung des Vorsit-
zes des Amtsseniorenbeirates sind alle Seniorenbeiräte und 
interessierte Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen.

Die Wahl findet am 11.03.2020 um 15:00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus OT Waldow, Dorfstraße 60 in 15910 Schönwald 
statt.

Für Fragen steht Ihnen Frau Paulick unter der 035474 206235 
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus der Amtsverwaltung!

Information aus der Redaktion
Für Ihre schriftlichen Beiträge bitten wir Sie Folgendes zu be-
achten:
- Beim Erstellen eines Textes verzichten Sie bitte auf Sonder-

zeichen, erweiterte Formatierungen und Textfelder.
- Bitte speichern Sie die Beiträge als .doc- oder .docx-Datei.

Bitte keine pdf-Dateien und keine handgeschriebenen 
Beiträge.

- Übermitteln Sie eine Bilddatei neben der Word-Datei per 
E-Mail. Bitte vermeiden Sie, die Bilder zu formatieren oder 
zusammenzuschieben.

Ihre Beiträge schicken Sie bitte per E-Mail an  
sekretariat@unterspreewald.de.

Amtsblatt für das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, 
Drahnsdorf, Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, 
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Das Amtsblatt erscheint monatlich jeweils Samstag.

- Herausgeber: Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
-  Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Amtsdirektor des Amtes Unterspreewald
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb  des Verbreitungsgebietes kann das Amtsblatt in Papierform zum Abo-
preis von 42,00 Euro (inklusive MwSt. und Versand) oder per PDF zu einem Preis von  
2,00 Euro pro Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für Anzeigenveröffentli-
chungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer 
Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexem-
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Kindereinrichtungen und Schulen 

im Amt Unterspreewald

Es ist nicht wichtig,
wie groß der erste Schritt ist,

sondern in welche Richtung er geht.

-Verfasser unbekannt-

Bekanntmachung und Einladung

Gründungsversammlung eines Fördervereins  
für die Kita „Am Weinberg“ in Drahnsdorf

Als gemeinsame Initiative von Eltern, Trägervertretern und Mit-
arbeiterinnen der Kita ist geplant, einen Förderverein für die Kita 
„Am Weinberg“ zu gründen und somit die Belange der Kita, die 
ideelle und finanzielle Unterstützung der pädagogischen Arbeit 
und besonderer Vorhaben (Projekte, neue Angebote, Anschaf-
fungen usw.) zu unterstützen.
Die Gründungsversammlung findet am Montag, dem 17. Feb-
ruar 2020, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Krossen, 
Hauptstr. 35A statt. Dazu möchten wir alle Interessierten, Förde-
rer und Unterstützer herzlich einladen.

Tagesordnungspunkte:
1. Beschluss über die Gründung eines Fördervereins der Kita 

„Am Weinberg“
2. Diskussion über den Satzungsentwurf
3. Abstimmung über die Annahme der Satzung
4. Wahl des Vorstandes

Der Satzungsentwurf kann gern vorab per E-Mail unter  
info@kita-amweinberg.info angefordert werden.

Ein gelungenes Adventsfest  
im Haus des Kindes

Am 29.11.2019 haben wir im Haus des Kindes zum ersten Mal 
eine Adventswerkstatt mit einem Trödelmarkt im Rahmen des 
Kiez-Kita-Projektes, Ansprechpartner Herr Weber durchgeführt. 
In den einzelnen Gruppen konnten die Familien ihren Kindern bei 
einem Weihnachtsprogramm zusehen.
Danach gab es im Haus, in angenehmer weihnachtlicher Atmo-
sphäre, vielerlei Kulinarisches aus der Gemeinschaftsunterkunft 
Zützen, Kaffee und Kuchen von den Eltern selbst gebacken so-
wie einiges an herzhaftem Essen.
Vielen Dank an alle, die uns so tatkräftig unterstützt haben und 
somit zum Gelingen des Nachmittages betrugen.

Im ganzen Haus durften Groß und Klein kreativ werden, sich u. 
a. kleine Kekshäuser oder Lebkuchenschneemänner kreieren 
und zahlreiche Bastelarbeiten der Hortkinder bestaunen.
Wir, das Team des Hauses, haben ein sehr positives Feedback 
bekommen, so dass wir diese Adventswerkstatt sehr gerne zur 
Tradition aufleben lassen würden.

Das Kita-Team

Zampern mit den Kindern der 
Kita „Zwergenland“  

Kasel-Golzig

Das neue Jahr hat gerade begonnen und schon stand in unserer 
Kita das erste Highlight auf dem Programm. Das Verkleiden und 
das Schlüpfen in eine neue Rolle sind bei den kids sehr beliebt. 
Am 14.01. konnten sich die Kaseler Bürger an wilden Tieren, ei-
nem Monster, Hexen, einem Einhorn, Prinzessinnen usw. erfreu-
en. Ein buntgemischter Haufen von Maxizwergen, Wichteln und 
Kobolden zog durchs Dorf. Doch auch die Golziger Einwohner 
sollten am 16.01. ihre Freude haben! Die Hortkinder machten 
sich lautstark am 17.01. in Zauche bemerkbar. Da auch einige 
Kinder aus Schiebsdorf unsere Einrichtung besuchen, statteten 
die Schulanfänger unserem Nachbardorf am 20.01. einen Be-
such ab. Im nächsten Jahr steht Reichwalde auf dem Zamper-
plan.
Die Kinder und Erzieherinnen waren gut gelaunt und mit unse-
rem Zamperlied konnte jeder sein musikalisches Talent unter 
Beweis stellen. Zur Belohnung sammelten die Kinder Obst- und 
Obstkonserven, Tee, Sirup, Fruchtsäfte und Milchpulver ein. Un-
sere Sammelbüchse, die kleine Wünsche erfüllen soll, war am 
Ende auch gut gefüllt. Da wir im Kitaalltag großen Wert auf ge-
sunde Ernährung legen, hatten wir auf unserem Infozettel darauf 
hingewiesen, auf das Sammeln von Süßigkeiten zu verzichten. 
An diesen aufregenden und anstrengenden Tagen schliefen die 
Kinder besonders gut!
Wir möchten uns recht herzlich bei allen Eltern bedanken, die 
ihre Kinder hübsch verkleidet und geschminkt haben! An die 
Einwohner von Kasel-Golzig, Zauche und Schiebsdorf geht 
auch ein großes Dankeschön, denn es ist nicht selbstverständ-
lich, dass man so viele schöne Dinge geschenkt bekommt!
Eines versprechen wir schon heute: “Wir kommen im nächsten 
Jahr wieder!“

Ramona Seehaus

Besuchen Sie uns im Internet
wittich.de
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Mitteilungen der Gemeinden

STADT GOLSSEN

Bebauungsplan mit integrierter  
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung

für die Altstadt von Golßen - Einladung zur  
Einwohnerversammlung für Grundstückseigen-
tümer im Geltungsbereich des Bebauungsplans

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu einer Einwohnerver-
sammlung am

Mittwoch, dem 26.02.2020 um 18:00 Uhr

in die Grundschule Golßen, Stadtwall 10 in 15938 Golßen einla-
den. Die Einladung richtet sich an alle Grundstückseigentümer 
der Altstadt von Golßen (s. Anlage 1: Geltungsbereich des Be-
bauungsplans).
In der Altstadt von Golßen wurden in den vergangenen 20 Jah-
ren und auf der Grundlage eines förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiets sowie einer entsprechenden Sanierungssatzung 
zahlreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.
Obwohl nicht alle Sanierungsziele im vollsten Umfang erreicht 
wurden, ist eine städtebauliche, gestalterische sowie funktiona-
le Aufwertung der Altstadt Golßen erzielt worden. Da die Altstadt 
Golßen keinen denkmalgeschützten Status besitzt, wird nach 
Aufhebung der Sanierungssatzung ein weiteres umgreifendes 
Rechtsmittel benötigt, um die positiven Ergebnisse zu bewahren 
und die Sanierungsziele fortzuschreiben.
Aus diesem Grund wird derzeit ein Bebauungsplan mit integ-
rierter Erhaltungs- und Gestaltungssatzung erarbeitet. Über die 
Inhalte und Wirkung des Bebauungsplans möchte ich alle be-
troffenen Grundstückseigentümer in Kenntnis setzen und freue 
mich über Ihr Erscheinen.

Für Nachfragen steht Ihnen das Bauamt des Amtes Unterspree-
wald gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Daniela Maurer
Bürgermeisterin der Stadt Golßen

Anlage 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans

Neues aus der Bibliothek
Im Januar starteten wir mit unseren Spielenachmittagen mit 
Omas und Opas in der Bibliothek.
Mit Spaß und Freude gelang uns ein schöner Nachmittag mit 
allen Beteiligten.
Unser nächster Spielenachmittag findet am 20.02.2020 um 
14 Uhr in der Bibliothek statt. Kommen Sie gern vorbei, mit 
Kind und Kegel, mit Oma, Opa, Onkel, Tante usw. Je mehr, 
desto besser.
Im vergangenen Jahr haben wir einige neue Möbel für die 
Bibliothek erhalten und konnten ein wenig umgestalten. Nun 
freuen wir uns auf alle neugierigen Besucher.
Wie immer vor den Ferien die Mitteilung, dass wir während 
der Winterferien die Bibliothek geschlossen haben.
Ab dem 10.02.2020 sind wir dann wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da.
Bleiben Sie gesund und besuchen Sie uns bald wieder. Es 
gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Ihr Team der Stadtbibliothek Golßen

Historisches

Golßens (Ober-)Pfarrer bis heute – Teil 1
Golßen hatte bis 1926 zwei Pfarrstellen, die Oberpfarre und das Dia-
konat. Es gab also in der Regel einen Oberpfarrer und einen Diakon 
und zusätzlich einen Kantor/Rektor der Stadtschule, der bis Anfang 
des 19. Jh. meist ebenfalls über eine geistliche Ausbildung verfügte.
1498, noch in katholischer Zeit, soll ein Pfarrer Otto in Golßen 
gewirkt haben.
In der Golßener Stadtordnung von 1548 aus nachreformatori-
scher Zeit wurde im achten Paragraphen dem städtischen Pfar-
rer ohne Namensnennung gedacht. Um 1591 wird in auswärti-
gen Archiven Pfarrer Andreas Pompeius in Golßen erwähnt.
Ab dem Dreißigjährigen Krieg sind lückenlose Aufzeichnungen des 
Oberpfarrers Heinrich Friedrich Wilhelm Sämisch (1832 - 1846) aus 
dem Jahr 1842 „Von den Dienern des göttlichen Wortes“ überliefert:
„1.) Die älteste Nachricht ist die, daß vom Jahre 1617 - 1627 der 
Pastor Primarius Kohl allhier gelebt hat und von den Schwedischen 
Soldaten im Joachimschen Keller erstochen worden ist. Im folgte
2.) M.[agister] Joh.[ann] George Wedel 1628 bis 1648, in wel-
chem Jahre er von hier nach Spremberg vocirt wurde. Dessen 
Sohn ist der berühmte [Professor] Dr. [Georg Wolfgang] Wedel 
[1645 - 1721] in Jena gewesen.
3.) Im Jahre 1648 wurde M. Valentinus Vetter aus Breslau zum 
Pastor Primarius hierher berufen, der im Jahre 1677 hier starb. Er 
fand das Diaconat unbesetzt, da es wahrscheinlich in Folge der 
Verherungen des 30 jährigen Krieges längere Zeit schon an einer 
Amtswohnung für den Diaconus fehlte und nebenbei waren im 
Laufe jener unruhigen und traurigen Zeit auch im Kirchenwesen 
bedeutende Unordnungen eingerißen, daß die am 19. October 
1654 vorgenommene Kirchenvisitation, welche der Official [seit 
1643, ab 1668 Generalsuperintendent] M. Johann George Hut-
ten zu Lübben auf Anordnung der neuen [sächsisch-niederlau-
sitzischen] Landesregierung leitete, als eine echte Wohlthat an-
zusehen war, indem dadurch das Kirchen und Schulwesen eine 
feste und heilsame Ordnung erhielt.
Diese Kirchenvisitationsacte unterm 14. October 1655 zu Lüb-
ben ausgefertigt, ist das älteste kirchliche Document, welches 
wir hier besitzen.
Das wüste liegende Pfarrbauergut zu Altgolssen wurde 1658 un-
ter Beihülfe der Kirchenpatrone und des Pfarrers Vetter wieder 
aufgebaut und mit einem Wirthe versehen und manche ande-
re zweckmäßige Entwicklung getroffen, welche durch die Kir-
chenvisitation angeordnet war. Die Führung von Kirchenbüchern 
anzuordnen hatte man leider unterlassen. Das Verdienst dieser 
Einrichtung erwarb sich der Nachfolger des M. Vetter

Sichern Sie sich jetzt schon den Platz für Ihre Anzeige:

anzeigen.wittich.de
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Interessierte Eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, oder per E-Mail an ane@ane.de,
über eine Sammelbestellung in 
Ihrer Kita oder per Telefon 030 
259006-35 bestellen. Die Eltern-
briefe kommen altersentsprechend 
bis zum 8. Geburtstag in regelmä-
ßigen Abständen nach Hause, auch 
für Geschwisterkinder.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

4.) Immanuel Fabricius, welcher 1678 vom Rectorate zu Zossen 
hierher berufen wurde. Mit dem Jahr seines hiesigen Amtsan-
tritts beginnen unsere Kirchenbücher wenn auch noch lange Zeit 
in mangelhafter Form. Er starb hier 1689. Ihm folgte 1689 - 1704
5.) M. Gottfried Kaiser, vom Pastorate zu Niedersehlo [Nieder-
seefeld] hierher berufen. Er starb hier den 30. September 1704 
und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sein Tod durch das große 
Brandunglück, welches am 16. September desselben Jahres 62 
Wohnhäuser nebst dem Pfarrgehöfte in Asche legte beschleu-
nigt worden ist. Sein Nachfolger wurde
6.) M. Johann George Tiedtemann, vorheriger Rector zu Lübben 
welcher von 1705 bis 1749 hierselbst fungirte. Während seiner 
Amtsführung wurde 1723 zu Erbauung eines neuen Thurmes ge-
schritten und auf herrschaftliche Anordnung die auf demselben 
befindliche kleine Glocke vom Nachtwächter Abends 10 Uhr 
und früh 3 Uhr geläutet. Daß er sich auch für die Armenpflege 
interessirte, beweiset der Umstand, daß er die Sammlung von 
Armenkassen Beiträge bei Kindtaufen, Hochzeiten und Commu-
nionen veranstaltete und damit am 30. Januar 1731 den Anfang 
machen ließ auf einem Kindtaufen in der Stadt. Eine besondere 
Theilnahme schenkte er den Salzburger Emigranten, die auf ih-
rer Reise von Salzburg nach Berlin am 9. April 1732 (Sonnabend 
vor dem 11. p. Trinit) Golßen berührten. Auf seine Anordnung 
wurden die Emigranten [von Luckau kommend], von der Schul-
jugend mit Gesange am Kirchhofe vor der Stadt begrüßt und 
sodann von den Geistlichen und der ganzen Bürgerschaft in die 
Kirche geleitet, wo ein „Sermon [Predigt] und Betstunde“ gehal-
ten wurde. Nachher wurden dieselben auf dem Markte von den 
Bürgern tractirt [verpflegt] und mit einer Collecte von 22 th[aler] 
beschenkt.
Im Jahre 1740 wurde unsere gegenwärtig noch größte Kirchen-
glocke beschaft, wobei er dem Herrn Kriegsrath v. Vieth [1684-
1764] hülfreich zur Seite stand. Er starb 1749 nach 44-jähriger 
Wirksamkeit hierselbst.“

Dr. Michael Bock

Sonstige Informationen

ANE-Elternbrief 18: 2 Jahre – Worte  
sind der Schlüssel zur Welt

Wenn kleine Kinder anfangen, sich Sprache „Wort für Wort“ 
anzueignen, lernen sie nicht nur, wie etwas heißt. Mit ihren 
ersten Wörtern fangen sie an, sich Raum und Zeit zu erschlie-
ßen. „Da Wau!“, „Mama, essen!“ – sprechend wächst ein Kind 
über den Augenblick hinaus, greift auf frühere Erfahrungen 
zurück und nimmt Erwartungen vorweg. Es kann sich jetzt 
Menschen, Ereignisse oder Dinge mit Worten ins Gedächtnis 
rufen und sich vorstellen, wie etwas sein wird. Manche Kin-
der bilden schon Sätze mit zwei oder drei Wörtern, andere 
kommen mit ein paar Allzweckwörtern und einigen präzisen 
Befehlen prima klar.
So fördern Sie die Sprachentwicklung Ihres Kindes: Sprechen 
Sie viel mit Ihrem Kind, nehmen Sie sich Zeit, ihm zuzuhören. 
Schauen Sie zusammen Bilderbücher an und benennen Sie 
die abgebildeten Dinge. Singen Sie mit Ihrem Kind. Reime und 
Rhythmen fördern die Wahrnehmung von Silben und Lauten und 
helfen sich Worte einzuprägen. Außerdem: Singen macht gute 
Laune. 
Wenn Sie keine Lieder kennen, kaufen Sie eine CD mit Kinderlie-
dern und Textheft, um welche zu lernen. Wenn Sie sich Sorgen 
um die Sprachentwicklung Ihres Kindes machen, beobachten 
Sie es genau: Versteht es, was Sie von ihm wollen? Wenn es nur 
einzelne Laute oder Silben spricht, lassen Sie beim Kinderarzt 
einen Hörtest machen oder sprechen Sie das Thema bei der U7 
an, die jetzt ansteht.
Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im Land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF).

Kindersachenflohmarkt  
„von Eltern - für Eltern“

Wir laden ein zum Stöbern und Kaufen,
zu netten Gesprächen bei Plinsen oder Waffeln,

zum Käffchen oder Tee.
Samstag, den 07.03.2020 von 14 - 16 Uhr

beim ASB Lübben, Gartengasse 14

Anmeldungen und weitere Informationen unter 03546 4084
Keine Standgebühren!

Vereine und Verbände

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Herzliche  
Einladung zum 

Frühlingsfest 2020
am Dienstag, dem 10. März 2020

ab 14 Uhr in der Gaststätte „Zur Feldschmiede“ 
 in Kasel-Golzig mit DJ Arno

Der neue Seniorenbeirat der Stadt Golßen lädt alle Seniorin-
nen und Senioren von Golßen und den dazugehörigen Orts-
teilen zu einem Frühlingsfest ein.
Lasst uns gemeinsam bei Kaffee, Kuchen und Tanzmusik ei-
nen gemütlichen und unterhaltsamen Nachmittag verbringen. 
Auch an eine kleine Überraschung haben wir gedacht.
Wir danken allen, die uns in den letzten Jahren so zahlreich 
die Treue gehalten haben und würden uns freuen, Sie weiter-
hin in alter Frische zu diesem Fest begrüßen zu können.
Auch neue Gesichter sind herzlich willkommen, wie jüngere 
Rentner und die Männer, die sich bisher nicht trauten.
Es werden sicher wieder schöne Stunden, die wir gern mit 
Ihnen gemeinsam verbringen möchten.
Die Anmeldung zum Frühlingsfest ist bis spätestens zum 
14.02.2020 erforderlich. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 EUR.

Anmeldung unter:
Frau Hannelore Zehn, Tel. 035452 3074
Frau Barbara Kujat, Tel. 035452 3043
Wer keine eigene Fahrmöglichkeit hat, den bitten wir, dies bei 
der Anmeldung anzugeben. Ein Fahrservice steht bereit. Die 
Kosten dafür sind selbst zu tragen.
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SPORT

Der SV 1885 Golßen e. V. lädt am 20.03.2020 
zur Jahreshauptversammlung um 19 Uhr in 
die Gaststätte Schade in Prierow ein.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Berichte der Abteilungen
5. Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer
6. Entlastung Kassenwart
7. Entlastung Vorstand
8. Ausblick 2020
9. Diskussion und Fragen
10. Schlusswort und Verabschiedung durch den 1. Vorsitzen-

den

gez. Jens Dallügge
1. Vorsitzender SV 1885 Golßen e. V.

Fußball-Termine  
für Februar 2020

Vorbereitungsspiele: SV 1885 Golßen
So., 01.03.2020 15:00 Uhr SV Golßen II - SG Glinzig

Punktspiele - Rückrunde Februar 2020
Nsp. 
Sa., 15.02.2020

15:00 Uhr SV Golßen I - Ask. Schipkau

Sa., 22.02.2020 15:00 Uhr SV Golßen I - BW Lindenau
Sa., 29.02.2020 15:00 Uhr TSG Lübbenau - SV Golßen I
Sa., 07.03.2020 15:00 Uhr SV Golßen I - Chem. 

Schwarzheide
Nsp. 
So., 08.03.2020

15:00 Uhr BG Sonnewalde II - SV Gol-
ßen II

Punktspiele Nachwuchsbereich
erster Spieltag:

Sa., 29.02.2020 10:00 Uhr E-Jun. SV Golßen - FSV Gr. 
Leuth./Gröd.

nächster Spieltag der E-Jun. und F-Jun.:
Sa., 21.03.2020 in Golßen

ALLGEMEINE VERÖFFENTLICHUNGEN

Männer-Gesang-Verein – Golßen – 1867 e. V.

Jahreshauptversammlung
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Männergesangver-
eines Golßen 1867 e. V. Golßen am Dienstag, dem 25.02.2020 
um 19.00 Uhr in der Gaststätte „Zur alten Bäckerei“ in Golßen 
am Markt sind alle Mitglieder des Vereines eingeladen.
Auf der Tagesordnung stehen:

- Die Berichte des Vorstandes
- Die Diskussion über die Berichte des Vorstandes
- Die Entlastung des Vorstandes
- Die Wahl der Mitglieder des neuen Vorstandes
Auch im Jahr 2020 treffen sich die aktiven Sänger zu den 
Übungsstunden am Dienstag um 19.30 Uhr Vereinszimmer „Lie-
bes Ecke“ in der Hauptstraße.

Dietrich Wessel
Schriftführer

ACHTUNG!

Einladung
Die Stadt Golßen und das Deutsche Rote Kreuz gratulieren alle 
Februar-Geburtstagskinder recht herzlich. Wir wünschen Ihnen 
für das kommende Lebensjahr nur das Beste und recht viel Ge-
sundheit. Am 9. März möchten wir diesen Tag mit Ihnen feiern 
und Sie ein wenig verwöhnen und Freude bereiten. Ab 14:00 Uhr 
sind Sie unsere Gäste. Wir freuen uns darauf.
Mit freundlichen Grüßen

Das DRK-Team

DRK-Seniorenclub Golßen
Hauptstraße 35
15938 Golßen
Tel: 0151 54408889

Monatsplan Februar 2020

03.02. Gemeinsames Singen / Hr. Wolff
04.02. Spielenachmittag
06.02. Erzählnachmittag
10.02. GEBURTSTAG DES MONATS
11.02. Spielenachmittag
13.02. Erzählnachmittag
17.02. Singen, Basteln u. a.
18.02. Spielenachmittag und Skat
20.02. VHS Hr. Lorenz „Dubai“
24.02. Rosenmontag im Club
25.02. Spielenachmittag
27.02. (evtl. KEIN Clubtag)
Unsere Veranstaltungen beginnen immer um 14:00 Uhr, die 
Skatspieler treffen sich schon um 12:30 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
Das DRK-Team

Einladung

Liebe Seniorinnen und Senioren  
der Gemeinde Schönwalde!

Der neue Seniorenbeirat möchte das Seniorenleben der Ge-
meinde Schönwalde aktiver gestalten.
Wir beginnen mit einem Spielenachmittag:
Termin: 12.02.2020
Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Haus Kulick
Alle Spielbegeisterte sind herzlich eingeladen. Das Mitbrin-
gen von Spielen ist erwünscht.
Im Speisesaal der Grundschule Schönwalde wird ein Thea-
terstück vom Seniorentheater aus Königs Wusterhausen zum 
Thema Enkeltrick aufgeführt.
Termin: 20.02.2020
Beginn: 14:30 Uhr
Alle Sportbegeisterte können am Nordic Working teilnehmen. 
Dieser findet jeden Sonntag statt. Stöcke müssen mitge-
bracht werden.
Treffpunkt ist um 08:30 Uhr in Schönwalde, Kreuzung Briese-
ner Weg, Mühlenweg.
Jüngere Einwohner sind bei den Veranstaltungen herzlich 
willkommen.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Der Seniorenbeirat
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CARNEVAL/FASTNACHT

GCC – Golßener Carneval Club e. V.

Prinz Frank II. und Prinzessin Carolin I.  
laden ein zur 46. Saison des GCC unter dem 

Motto „Der GCC macht Halt im Märchenwald“

08.02.20 19:30 Uhr 1. Abend-Veranstaltung (Restkarten)
09.02.20 14:30 Uhr Senioren-Veranstaltung
15.02.20 19:30 Uhr 2. Abend-Veranstaltung (Diehle)
16.02.20 15 Uhr Kids-Karneval
20.02.20 19 Uhr Weiberfastnacht (ausverkauft!)
22.02.20 19:30 Uhr 3. Abend-Veranstaltung (Diehle)

(Winterferien BB: 01.02. - 09.02.2020)
25.01.20 Gala in Cottbus
01.02.20 18 Uhr Männerballettturnier Kolkwitz mit 

GCC-Dreamboys
23.02.20 13:11 Uhr Zug der fröhlichen Leute in CB mit 

GCC
Rest- & Diehlen-Karten für die Abendveranstaltungen anfragen 
bei Tatjana Schrön-Damm im Kosmetikstudio, Hauptstr. 4, in 
Golßen oder tel. Mi. - Fr. ab 19 Uhr unter: 035452 129924.
Karten-Vorbestellungen für die Seniorenveranstaltungen bei 
Diethard Krahn unter: 035452 3015.
Die weiteren Termine und Wissenswertes zum GCC findet man 
tagesaktuell auf unserer Homepage www.gcc-golssen.de und 
hier:

Na dann, wir seh’n uns und freuen uns auf 
SIE!
Auf ein erfolgreiches Jahr 2020 ... mit ... 
„Golßen – nuff-nuff!“

1960 2020

Wir freuen uns bekanntmachen zu können, dass der

1. Golßener Philatelistenverein e. V.
am 4. März 2020 um 18:00 Uhr im Vereinshaus Schade sein 
60. Gründungsjubiläum begehen wird.

Beim Sammeln von Briefmarken werden u. a. der Wandel der 
Zeit, ihre geschichtlichen Ereignisse, die im öffentlichen Leben 
stehenden Persönlichkeiten aber auch Besonderheiten und Au-
genblicke in der Natur und heimatlichen Umgebung sowie Archi-
tektur, Forschung, und bildenden Künste gezeigt und deutlich.
Dieses Hobby lebt vom regen Austausch der Sammler und der 
Verein ist sehr an neuen Mitgliedern und Neugierigen interes-
siert.
Die öffentlich bekanntgemachten Tauschtage sind eine gute Ge-
legenheit Einblick in unsere Sammelleidenschaft zu bekommen.

Der Vorstand
Wolfgang Schneider  Martin Leißner  Silke Landes

Der Vereinsring Golßen informiert
Nächstes Vereinsring-Treffen: 03.03.20, 19:30 Uhr in der 
Feuerwehr Golßen, am Bahnhof, mit der Auswertung Weih-
nachtsmarkt, Informationen zum Veranstaltungskalender 
der Vereine 2020, Abstimmung zum Maibaum-Stellen. Au-
ßerdem beraten wir zu möglichen Nutzungsbedarfen der 
Vereine im Marstall/Mehrgenerationenhaus bzw. anderen 
Objekten in der Gemeinde.

Die Bürgermeisterin der Stadt Golßen und der Golßener Vereins-
ring bedanken sich bei den vielen fleißigen Helfern, bei den Or-
ganisatoren und den zahlreichen Besuchern des Golßener Weih-
nachtsmarktes im Dezember. Unser kleiner aber feiner Markt mit 
seinen kreativen Ständen, seiner kulinarischer Vielfalt, seinen 
musikalischen Programmpunkten von und mit den Vereinen der 
Gemeinde, den Kids und Karnevalisten, den Sängern und Blä-
sern bot wieder abwechslungsreiche Stunden für Jedermann.
Höhepunkte in diesem Jahr ohne Zweifel die Lichtershow von 
Beauty & Fire. Vielen Dank an das REWE-Team und die SÜLL, 
das Amt, Dj Maik Klein und den Weihnachtsmann für die Unter-
stützung!

Ideen und Kritik zum Format des Golßener Weihnachtsmarktes 
sind im Vereinsring herzlich willkommen!

Steffen Glombitza, im Namen aller Organisatoren

Dorfgemeinschaft Altgolßen e. V.

Termine Februar/März/April

22.02 9:30 Uhr Zampern in Altgolßen
07.03. 9 - 12 Uhr Pappe & Papier
07.03. Schrottsammlung
07.03. 18 Uhr Frauentagsfeier (in Planung)
11.04. Annahme Strauchwerk & Osterfeuer
30.04. 18 Uhr Maibaumstellen in Golßen

Infos tagesaktuell im Internet: www.altgolssen.de

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 6. März 2020

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, der 21. Februar 2020

Anzeigenschluss:
Mittwoch, der 26. Februar 2020

Geschäftsanzeigen buchen

anzeigen.wittich.de
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TRINK- UND ABWASSERVERBÄNDE

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

Bekanntmachung
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG[1]) i. V. m. der Trink-
wasserverordnung (TrinkwV[2])

Befreiung von der Pflicht zur Erstuntersuchung auf Parameter 
der Anlage 3 a Teil I TrinkwV für die Wasserversorgungsanla-
gen:
Wasserwerk Groß Leuthen, Wasserwerk Biebersdorf, Was-
serwerk Schulen-Wiese

Sehr geehrte Kunden,
auf der Grundlage des § 21 Abs. 1 Nr. 1 TrinkwV ist der Trink- 
und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau verpflichtet, 
die Verbraucher über die Qualität des Trinkwassers auch hin-
sichtlich radioaktiver Stoffe zu informieren.
Die Untersuchungen der Wasserwerke in Groß Leuthen, Bie-
bersdorf und Schuhlen-Wiese auf radioaktive Stoffe werden 
mit Schreiben vom Gesundheitsamt des Landkreis Dahme-
Spreewald vom 11.11.2019 für einen Zeitraum von 5 Jahren 
als nicht notwendig erachtet. Damit entfällt für diesen Zeitraum 
auch die Überwachung im Hinblick auf radioaktive Stoffe ge-
mäß § 20 a TrinkwV durch das Gesundheitsamt. Diese Befrei-
ung wird bis zum 31.12.2023 befristet.

In der Begründung des Gesundheitsamtes des Landkreis 
Dahme-Spreewald heißt es:
„Gemäß § 14a Abs. 4 Satz 1 TrinkwV sind Untersuchungen 
nach Abs. 1 nicht notwendig, wenn die zuständige Behörde 
auf Grund von repräsentativen Erhebungen, Überwachungsda-
ten oder anderen zuverlässigen Informationen festgestellt hat, 
dass radioaktive Stoffe in einem Wasserversorgungsgebiet 
nicht in Konzentrationen auftreten, die eine Überschreitung 
von Parametern für radioaktive Stoffe erwarten lassen. Die zu-
ständige Behörde hat dafür einen Zeitraum zu bestimmen.
Gemäß § 1 i.V.m. Nr. 5.2 der Anlage zu § 1 der Infektionsschutz-
zuständigkeitsverordnung (IfSZV) ist das Gesundheitsamt des 
Landkreises Dahme-Spreewald die zuständige Behörde und 
für die Umsetzung dieser Rechtsverordnung zuständig.
Als Wasserversorgungsgebiet wird ein geografisch definiertes 
Gebiet bezeichnet, in dem das an Verbraucher oder an Zwi-
schenabnehmer abgegebene Trinkwasser aus einem oder 
mehreren Wasservorkommen stammt, und in dem die erwart-
bare Trinkwasserqualität als nahezu einheitlich angesehen wer-
den kann.

Das Ministerium für Justiz und für Europa und Verbraucher-
schutz (MdJEV) hat ein Monitoring zur Untersuchung von ra-
dioaktiven Stoffen im Wasser durchgeführt.
Im Ergebnis kommt das MdJEV in seinem Schreiben vom 
16.08.2019 zu der Einschätzung, „dass mit den Untersuchun-
gen aus den Jahren 2017 und 2018 ausreichend repräsentative 
Daten vorliegen, auf deren Grundlage die Feststellung für alle 
Wasserversorgungsgebiete des Landes Brandenburgs getrof-
fen werden kann, dass keine Untersuchung nach § 14 Abs. 1 
TrinkwV erforderlich ist“ und, „dass diese Feststellung für einen 
Zeitraum von fünf Jahren beginnend zum 01.01.2019 getroffen 
werden kann.““

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

[1] Infektionsschutzgesetz vom 20.07.2000
[2] Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001

Auf zur Schlepziger Fastnacht 2020
21.02.2020
20.00 Uhr Tanz für Jung und Alt mit der Gruppe „Scar-

lett-Partyband‘‘
22.02.2020
08.30 Uhr Zampern der Jugend
21.00 Uhr Disco mit DJ „Flying Star“
23.02.2020
08.30 Uhr Zampern der Verheirateten
21.00 Uhr Disco mit DJ „Flying Star“
24.02.2020
14.00 Uhr Rosenmontagsumzug
ab 16.00 Uhr Disco mit DJ „Flying Star“
29.02.2020
21.00 Uhr Eierkuchenball der Jugend

Öffentliche Disco mit ,,FUN-KEY und 
B-ROK‘‘

01.03.2020
15.00 Uhr Kindertanz mit ,, Dudel-Lumpi und Dudeline‘‘

Alle Veranstaltungen finden im Gasthof „Zum Unter-
spreewald“ statt.

Es lädt ein der Schlepziger Fastnachtsverein



Sprechzeiten des Amtes
Dienstag:  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag: kein Sprechtag

E-Mail: Info@unterspreewald.de, Internet: www.unterspreewald.de
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher 
Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Die Schiedsstelle für alle amtsangehörigen 
Gemeinden ist zu erreichen:

 über das Amt Unterspreewald
Markt 1 • 15938 Golßen • Telefon: 035452 384112
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GEMEINDE KASEL-GOLZIG

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
06.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 65-2019
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens zum Vorhaben: Erweiterung des 
Hauptbetriebsplans Kiessandtagebau 
Schiebsdorf I/III sowie Umlagerung des 
Oberbodenzwischenlagers

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 69-2019
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Breit-

bandinfrastrukturausbau Brandenburg, 
Baumaßnahme: Errichtung von zwei Ka-
belverzweigern (Schaltgehäuse) in der 
Gemeinde Kasel-Golzig und dingliche 
Sicherung

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 68-2019
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Errichtung/Änderung ei-
nes Einfamilienhauses auf dem Grund-
stück der Gemarkung Jetsch, Flur 1, Flur-
stück 170

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  9
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
20.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gem acht:

Beschlussnummer: 63-2019
Tenor: Abschluss eines städtebaulichen Vertra-

ges zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Freiflächen - Photovoltaikanlage Kreblit-
zer Weg „ in der Gemeinde Kasel-Golzig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 64-2019
Tenor: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
zum Entwurf des Bebauungsplans „Frei-
flächen - Photovoltaikanlage Kreblitzer 
Weg“ in der Gemeinde Kasel-Golzig

Amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Hiermit werden gem. § 140 Abs.1 BbgKVerf i. V. m § 39 Abs. 3 
BbgKVerf nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des 
Amtsausschusses vom 26.11.2019 gefasst wurden, in orts-
üblicher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt 
gemacht:

Beschlussnummer: 58-2019
Tenor: Haushaltssatzung 2020 des Amtes Unter-

spreewald
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
davon anwesend:  18
Ja:  17
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 57-2019
Tenor: Vergabe Dienstfahrzeug für das Amt Un-

terspreewald an die Werkstatt Winkler 
GbR; Luckauer Straße 48 in 15938 Gol-
ßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  18
davon anwesend:  18
Ja:  18
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

GEMEINDE BERSTELAND

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
18.12.2019 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 71-2019
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch - Bau-
vorhaben: Errichtung eines Schulungs-
zentrums in Containerbauweise, sowie 
Errichtung zweier Freileitungsmasten und 
eines Provisoriums (Abspannportals) zu 
Schulungszwecken sowie Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans 
Gewerbegebiet „Am Stieg 1. BA“ im OT 
Freiwalde

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  11
Ja:  11
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 72-2019
Tenor: Änderung des Nutzungsvertrages für das 

gemeindeeigene Flurstück 35/1 der Flur 
4 der Gemarkung Niewitz zur Mitnutzung 
des Mobilfunkmastes durch die Deutsche 
Funkturm GmbH.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  11
Ja:  11
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja: 8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 67-2019
Tenor: Bestellung von Sicherheiten für Dritte
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

GEMEINDE RIETZNEUENDORF-STAAKOW

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
13.12.2019 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 59-2019
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Ein-

richtung eines WLAN Hot Spots, Haupt-
straße 42 (Bürgertreff) in 15910 Rietzneu-
endorf-Staakow

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 60-2019
Tenor: Auftragsvergabe - Auswechslung ei-

nes Trinkwasserhausanschlusses in der 
Schlossstraße 26 in 15910 Rietzneuen-
dorf-Staakow an die Fa. Gebäudetechnik 
und Rohrleitungsbau GmbH Krausnick, 
Bergstraße 2, 15910 Krausnick-Groß 
Wasserburg

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  9
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  3
Befangen:  0

Beschlussnummer: 61-2019
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gem. Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Vorhaben: Errichtung eines überdachten 
Freisitzes in der Gemarkung Staakow

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  9
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
27.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 03-2020
Tenor: Auftragsvergabe - Unterhaltung eines 

nicht unterhaltungspflichtigen Entwäs-
serungsgrabens im OT Rietzneuendorf 
in Abänderung des Wortlautes der Be-
schlussvorlage

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 01-2020
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gem. Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Nutzungsänderung einer 
ehemaligen Kita zu einem Wohnhaus mit 
3 Wohnungen sowie Errichtung eines 
Windfangs

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 02-2020
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Errichtung 

einer gepflasterten Grundstückszufahrt 
zum Grundstück Dorfstraße 27 a im OT 
Staakow, 15910 Rietzneuendorf-Staakow

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

GEMEINDE SCHLEPZIG

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
07.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 54-2019
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Breit-

bandinfrastrukturausbau Brandenburg, 
Baumaßnahme: Errichtung von Kabelver-
zweiger (Schaltgehäuse) in der Gemeinde 
Schlepzig und dingliche Sicherung

Abstimmungsergeb-
nis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 55-2019
Tenor: Antrag auf Befreiung von den Festsetzun-

gen der Gestaltungssatzung der Gemein-
de Schlepzig - Bauvorhaben: Errichtung 
Einfamilienhaus

Abstimmungsergeb-
nis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 1-2020
Tenor: 2. Änderung des Pachtvertrages vom 

02.05.2008 für den Sportplatz im OT 
Schönwalde zwischen der Gemeinde 
Schönwald und dem Sportverein „Wa-
cker 21“ Schönwalde e. V.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung: 0
Befangen:  0

Amtliche Bekanntmachung
Amt Unterspreewald
Wahlleiter

Herr Benjamin Raschke, Gemeindevertreter der Gemeinde 
Schönwald für die „Listenvereinigung Jugend, Familie, Zukunft/
GRÜNE“ hat sein Mandat auf der Grundlage des § 59 Abs. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgK-
WahlG) zum 09.01.2020 niedergelegt.

Frau Sabine Hoffmann hat als Ersatzperson für den Wahlvor-
schlag der „Listenvereinigung Jugend, Familie, Zukunft/GRÜ-
NE“ das Mandat als Gemeindevertreterin der Gemeinde Schön-
wald mit Wirkung vom 13.01.2020 angenommen.

Golßen, 14.01.2020

gez. Graßmann
Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald

GEMEINDE STEINREICH

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
23.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 39-2019
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Ein-

richtung eines WLAN Hot Spots, Mit-
telstraße 3 (Dorfgemeinschaftshaus) in 
15938 Steinreich OT Glienig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 40-2019
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Einrich-

tung eines WLAN Hot Spots, Dorfstraße 
8a (FFw) in 15938 Steinreich OT Sellendorf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend: 8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 1-2020
Tenor: Verfahrensweise für die Verpachtung ge-

meindeeigener Flächen

GEMEINDE SCHÖNWALD

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
27.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 92-2019
Tenor: Grundsatzbeschluss „Mehrgenerationen-

haus Schönwalde“
Abstimmungs- 
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 94-2019
Tenor: Abschluss eines Durchführungs- und Er-

schließungsvertrages zum Bebauungs-
plan „Wohnbebauung Briesener Weg“ in 
der Gemeinde Schönwald OT Schönwalde

Abstimmungs- 
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 3-2020
Tenor: Auftragsvergabe Auswechslung eines 

Trinkwasserhausanschlusses in der Lin-
denstraße 12, in 15910 Schönwald OT 
Waldow an die Fa. Gebäudetechnik und 
Rohrleitngsbau GmbH Krausnick, Berg-
str. 2, 15910 Krausnick-Groß Wasserburg

Abstimmungs- 
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 2-2020
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Breit-

bandinfrastrukturausbau Brandenburg, 
Baumaßnahme: Errichtung von Kabelver-
zweiger (Schaltgehäuse) in der Gemeinde 
Schönwald und dingliche Sicherung

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 4-2020
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Breit-

bandinfrastrukturausbau Brandenburg, 
Baumaßnahme: Errichtung von Kabelver-
zweiger (Schaltgehäuse) in der Gemeinde 
Schönwald und dingliche Sicherung

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 93-2019
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Errichtung 

einer Grundstückszufahrt zum Grund-
stück Bahnhofstraße/Waldstraße im OT 
Schönwalde
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Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  12
Nein:  2
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Beschlussnummer: 174-2019
Tenor: Standortsicherung zum Vorhaben: Ein-

richtung eines WLAN Hot Spots, Markt 1 
in 15938 Golßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 165-2019
Tenor: Grundstückskauf - Gemarkung Golßen, 

Flur 6, Flurstücke 530/19 und 549
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 169-2019
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gem. Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Vorhaben:Umbau eines Einfamilienhau-
ses mit teilweiser Aufstockung in der Ge-
markung Zützen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 171-2019
Tenor: Versagung des gemeindlichen Einver-

nehmens zum Vorhaben: Errichtung ei-
ner Fachwerkscheune zur Lagerung von 
landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen 
und Produkten (nachträglich) auf dem 
Grundstück der Gemarkung Altgolßen, 
Flur 2, Flurstück 363

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 17
Davon anwesend:  16
Ja:  0
Nein:  16
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung des Hauptausschusses vom 
13.01.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 178-2019
Tenor: Auftragsvergabe Bauvorhaben: Sanie-

rung Mietwohnung 1.OG links, Haupt-
straße 33 in 15938 Golßen -Los 4: Ma-
lerarbeiten an die Firma Malerfachbetrieb 
Steffen Noack & Reinhard Neidenberger, 
Dorfstraße 49 in 15938 Golßen OT Zützen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 2-2020
Tenor: Grundstücksverkauf - Gemarkung Glie-

nig, Flur 2, Flurstück 35/3 - Teilfläche A
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 3-2020
Tenor: Grundstücksverkauf - Gemarkung Glie-

nig, Flur 2, Flurstück 35/3 - Teilfläche B 
und Flurstück 24 - Teilfläche C

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

STADT GOLSSEN

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 16.12.2019 gefasst wurden, in ortsüblicher 
Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 166-2019
Tenor: Einstellung eines Hausmeisters für die 

Grundschule Golßen mit Zusatzqualifika-
tion in Abänderung des Wortlautes

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  14
Nein:  0
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Beschlussnummer: 167-2019
Tenor: Radwegeanbindung in dem Bereich Müh-

lenstraße/Stadtwall
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 168-2019
Tenor: Umbau von 2 Mietwohnungen in der 

Bahnhofstraße 16a in 15938 Golßen, 3. 
OG links und 3. OG rechts

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  14
Nein:  0
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Beschlussnummer: 172-2019
Tenor: Beschluss zur Teilnahme am Projektaufruf 

2020 zur Förderung von Investitionen in 
nationale Projekte des Städtebaus - Bau-
vorhaben: Sanierung und Umbau eines 
Denkmals für soziale Nutzung, Friedens-
straße 6 in 15938 Golßen
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Amt Unterspreewald

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Kasel-Golzig

Öffentliche Auslegung des Entwurfes  
des Bebauungsplanes „Freiflächen- 
Photovoltaikanlage Kreblitzer Weg“  

der Gemeinde Kasel-Golzig  
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Kasel-Gol-
zig hat am Datum 20.01.2020 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
des Bebauungsplanes „Freiflächen-Photovoltaikanlage Kreblit-
zer Weg“ in der Fassung vom November 2019 sowie die zu-
gehörige Begründung gebilligt und deren öffentliche Auslegung 
beschlossen.
Zu diesem Entwurf wird die Beteiligung der Öffentlichkeit durch-
geführt.
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbe-
reiches dieses Bebauungsplanes ist den als Anlage beigefügten 
Karten zu entnehmen, die Bestandteil der Bekanntmachung sind.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage Kreblitzer Weg“ umfasst die folgen-
den Flurstücke 216/1, 216/2, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 
223/1, 224/1, 225/1, 225/4 (jeweils teilweise) in der Gemarkung 
Kasel-Golzig, Flur 3.

Beteiligung
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Freiflächen-Photovoltaik-
anlage Kreblitzer Weg“ sowie die zugehörige Begründung (ein-
schließlich Umweltbericht) in der Fassung vom November 2019 
und die nachfolgend aufgeführten bereits vorliegenden nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen Arten umweltbezoge-
ner Informationen liegen zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Während dieser Auslegefrist können von jedermann bei der Ver-
waltung Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf schrift-
lich oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift abgegeben 
werden.

Auslegungsort
Im Amt Unterspreewald, Hauptsitz Golßen, Markt 1.Sekretariat, 
2. OG, in 15938 Golßen sowie in der Nebenstelle Schönwald, 
Hauptstraße 49, Bauamt, Zimmer S006, 15910 Schönwald, OT 
Schönwalde.

Auslegungszeitraum
vom 11.02.2020Datum Auslegungsbeginn bis einschließlich Da-
tum Auslegungsende 13.03.2020

Auslegungszeiten

Montag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Information über das Internet
Ergänzend werden Unterlagen, die Gegenstand der öffentlichen 
Auslegung sind, während der Auslegungsfrist zusätzlich unter 
den nachfolgenden Internetadressen der Gemeinde bereit ge-
stellt:
http://unterspreewald.de/amt/verwaltung/bekanntmachungen/
Zusätzlich stehen diese Unterlagen während der Auslegungs-
frist im zentralen Landesportal unter den nachfolgenden Inter-
netadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de

Beschlussnummer: 8-2020
Tenor: Auftragsvergabe Rechtsbeistand zur Gel-

tendmachung von Ansprüchen im Ver-
tragsverhältnis Besondere Leistungen zur 
Fördermittelbeantragung zum Bauvorha-
ben: Sanierung und Umbau eines Denk-
mals für soziale Nutzung, Friedensstraße 
6 in 15938 Golßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Land Brandenburg

Änderung der Verordnung 
 über das Naturschutzgebiet  

„Dahmetal bei Briesen“

Bekanntmachung des Ministeriums  
für Ländliche Entwicklung, Umwelt  

und Landwirtschaft 
Vom 16. Dezember 2019

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Dahmetal bei Brie-
sen“ vom 30. Juli 2008 (GVBl. II S. 318), die durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 10. November 2016 (GVBl. II Nr. 63) geändert 
worden ist, wurde durch Artikel 8 der Achten Verordnung 
zur Änderung von Verordnungen über Naturschutzgebiete 
vom 4. November 2019 (GVBl. II Nr. 91) geändert, um gemäß 
§ 9 Absatz 6 Satz 1 Nummer 6 des Brandenburgischen Natur-
schutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 
2013 (GVBl. I Nr. 3) den Schutzzweck an die Anforderungen zum 
Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ 
anzupassen.

Gemäß § 9 Absatz 6 Satz 2 des BbgNatSchAG wird die Ände-
rung wie folgt ortsüblich bekannt gemacht:

„§ 3 Absatz 2 Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung 
des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Dahmetal bei 
Briesen“ (§ 7 Absatz 1 Nummer 6 des Bundesnaturschutzgeset-
zes), das einen Teil des ehemaligen Gebietes von gemeinschaft-
licher Bedeutung „Dahmetal“ umfasst, mit seinen Vorkommen 
von ...“

Die geänderte Verordnung kann bei dem für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Fachministerium des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Dahmespreewald, untere Naturschutzbehörde, 
von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden.
Darüber hinaus kann die geänderte Verordnung auch auf der In-
ternetseite des Landes Brandenburg 
www.bravors.brandenburg.de eingesehen werden.
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Ausgelegte umweltbezogene Informationen
Neben dem Umweltbericht als Teil der Begründung werden fol-
gende wesentlichen Arten umweltbezogener Informationen öf-
fentlich ausgelegt
• die Stellungnahmen des Landkreises LDS vom 17.05.2019
Gutachten oder Fachbeiträge mit umweltrelevantem Inhalt lie-
gen nicht vor.
In den o. a. ausgelegten Unterlagen sind die nachfolgenden um-
weltbezogenen Informationen enthalten.

1. Umweltbericht
Im Umweltbericht sind, der Planungsebene entsprechend, die 
gesetzlichen Grundlagen zusammengefasst sowie auf der Ba-
sis der vorliegenden umweltbezogenen Informationen die Aus-
gangslage hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter beschrieben 
und bewertet. Ferner sind mögliche Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen dargelegt. Für die erheblich beeinträchtig-
ten Schutzgüter sind im Umweltbericht die erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen herausgearbeitet.

2. Stellungnahme mit folgenden Inhalten
Landkreis LDS
• Hinweise zum Untersuchungsumfang der Umweltprüfung
• Hinweise für Überwachungsmaßnahmen
• Abarbeitung der Eingriffsregelung
• Hinweise zur Beachtung der Regenrückhaltebecken

• Hinweise zur Niederschlagsentwässerung: Versickerungs-
gebot

• Hinweise zum Altlastenverdacht
Weitere Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten liegen 
nicht vor.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, wel-
ches mit ausliegt.

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor
Anlage: Übersichtskarte

Geltungsbereich Plangebiet
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von 
Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO)“
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Jagdgenossenschaften

JAGDGENOSSENSCHAFT KRAUSNICK
Der Vorsitzende

Stephan Haan
Alte Wasserburger Str. 18
15910 Krausnick

Einladung  
zur Jagdgenossenschaftsversammlung

Termin: Freitag, 21.02.2020
Ort: Landhotel Krausnick

Alte Wasserburger Straße 12
15910 Krausnick

Zeit: 19.00 Uhr

Tagesordnung
TOP 0.1. Feststellung der stimmberechtigten Jagdgenos-

sen
TOP 0.2. Anträge zur Tagesordnung
TOP 0.3. Genehmigung der Tagesordnung
TOP 1.0. Bericht des Vorsitzenden
TOP 2.0 Bericht der Schatzmeisterin JJ 2018/2019
TOP 3.0 Bericht der Kassenprüferin und Kassenprüfer
TOP 4.0 Entlastung des Vorstandes
TOP 5.0 Entscheidung über die Auszahlung der Jagdpacht
TOP 6.0 Änderung laufender Jagdpachtverträge wegen 

Austausch mit LOF
TOP 7.0 Wahl des Vorstandes für die Zeit ab 01.04.2021 - 

31.03.2025
- Vorsitzenden/Vorsitzende
- Stellvertretenden Vorsitzenden/Vorsitzende
- 1. Beisitzer/in
- 2. Beisitzer/in
- Schriftführer/in
- Schatzmeister/in
- Kassenprüfer/in
TOP 8.0 Verschiedenes

Krausnick, den 21.01.2020

Stephan Haan
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chungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer 
Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexem-
plar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM

P
R

ES
SU

M
Achtung!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
für die Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald an den 
Standorten Golßen und Schönwalde gelten folgende Sprechzeiten:
Diese lauten wie folgt:
Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag ein Sprechtag

neue Fax-Nr.: Standort Schönwalde: 035474 206-24
Für das Einwohnermeldeamt gelten folgende Sprechzeiten:
Standort Golßen
Montag: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 18:00 Uhr

Standort Schönwalde
Mittwoch 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Mitteilung der Versichertenberaterin der 
Deutschen Rentenversicherung Bund

Frau Edelgard Schiela, Versichertenberaterin der Deutschen 
Rentenversicherung, führt monatlich eine kostenlose Beratung 
zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung durch.
Sie bittet um vorherige tel. Anmeldung unter der
Tel.-Nr.: 03546 3509 oder unter der Handy-Nr.: 0171 794 66 38
Die Rentenberatung findet ab 2020 jeden 2. Mittwoch im Mo-
nat, wie folgt statt:
In der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, am Haupt-
standort in Golßen, Bürgermeisterbüro, Markt 1 in 15938 
Golßen,
in der Zeit zwischen 9:00 Uhr - 09:30 Uhr
In der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, am Neben-
sitz in der 1. Etage, Raum S 111, Ortsteil Schönwalde, Haupt-
straße 49, in 15910 Schönwald,
in der Zeit zwischen 10:00 - 10:30 Uhr
In der Gemeinde Unterspreewald, im Ortsteil Neu Lübbenau, 
Bürgermeisterbüro, Hauptstr. 67, in 15910 Unterspreewald,
in der Zeit zwischen 11:00 - 11:30 Uhr
in der Gemeinde Schlepzig, im Dorfgemeinschaftshaus, 
Kockotweg 1, 15910 Schlepzig,
in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr

Notfalldienst für das  
Amt Unterspreewald

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116 117

(bundesweit gültig)

Notrufe
Feuerwehr/Rettungsdienst   112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
der Kassenärztlichen Vereinigung

außerhalb der Öffnungszeiten 116 117
Polizei 110
Zentrale Rufnummer der Leitstelle 0355 6320
Stromstörungshotline 0800 2305070
Gasstörungsdienst Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau (SÜLL)
Funk:

03544 50260
01714690129

Gasstörungsdienst Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Lübben (SÜW)

03546 277930

Wasserstörungsdienst für den Bereich TAZV 
Luckau für Havarien nach Dienstschluss

0800 8807088
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gebührensatzung, § 12 Abwasserbeitragssatzung und § 11 Ab-
wassergebührensatzung).
Wir empfehlen die Ablesung der Zählerstände gemeinsam mit 
dem neuen Eigentümer zu tätigen.
Eine Unterschrift beider Parteien wird empfohlen.
Bis zum vollständigen Nachweis eines Eigentümerwechsels 
bleibt der Kunde zahlungspflichtig.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

Hinweise zu den Abschlagszahlungen 
 der Trink– und Abwassergebühren

Sehr geehrte Kunden,
bitte überweisen Sie die Abschläge der Trink- und Abwasserge-
bühren unbedingt unter Angabe Ihrer 8-stelligen Rechnungs-/ 
bzw. Kundennummer.
Es besteht auch die Möglichkeit zum Lastschrifteinzug der 
Gebühren, entsprechend der Gebührenbescheide. Der Einzug 
der Abschläge kann formlos durch einen Auftrag an den Trink- 
und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau, OT Groß Leu-
then, Schlossstraße 13a, 15913 Märkische Heide erfolgen. Er 
muss die Kundendaten und die Rechnungsnummer, die Bank-
verbindung und eine rechtsverbindliche Unterschrift enthalten. 
Sie können aber auch einen entsprechenden Auftrag zum Last-
schrifteinzug unter der Telefonnummer 035471 808020 o. -21 
anfordern.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass der Lastschriftauftrag nur 
ausgeführt werden kann, wenn dieser mit einer Original Unter-
schrift beim TAZ Dürrenhofe/Krugau eingegangen ist.
Eine Kopie/Fax oder E-Mail-Nachricht kann nicht anerkannt 
werden.
Sparen Sie mit dem Einzugsverfahren Zeit und Geld!

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

FEUERWEHREN

Bekanntmachung des Trink- und  
Abwasserzweckverbandes  

Dürrenhofe/Krugau

Entsorgungstermine der Lidzba  
Reinigungsgesellschaft mbH im Verbandsgebiet

Schlepzig 17.02.2020 - 28.02.2020
Gewünschte Entsorgungen außerhalb dieser Zeiten vereinbaren 
Sie bitte mit:
Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03058 Groß Gaglow
Tel.: 0355 5829-0
Fax: 0355 5829-31
------------------------------------------------------------------------
Störmeldungen richten Sie bitte:
Für den Bereich Trinkwasser 
an Herrn Krüger Tel.: 0152 05210557
Für den Bereich Abwasser an Herrn Ortak Tel.: 0152 05216267
Herrn Lawnik Tel.: 0173 3675 625

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

Allgemeine Informationen Abwasser
Sehr geehrte Kunden,
in der Abwassersatzung § 5 (2) des TAZ Dürrenhofe/Krugau 
ist geregelt, welche Stoffe nicht in das Abwassernetz eingelei-
tet werden dürfen. Wie auch in den vergangenen Jahren führt 
die Entsorgung von unerlaubten Gegenständen über das Ab-
wassernetz zu erheblichen Mehrkosten. Diese entstehen durch 
zusätzliche Bereitschaftsdienste wegen Verstopfungen (oft 
nachts), Neuanschaffungen von Pumpen, weil sie oft nicht mehr 
reparabel sind.
Gebührenerhöhungen sind die Schlussfolgerung aus diesem 
fehlerhaften Verhalten unserer Kunden.
Unterwäsche, Windeln, Speisereste, Knochen und Unmengen 
an Feuchttüchern werden als Hauptursache für Verstopfungen 
registriert.
Die Pumpen schaffen es nicht, die großen Mengen vollständig zu 
zerkleinern. Sie verstopfen und sind oft auch nicht mehr reparabel.
Wir bitten im Interesse aller Kunden um eine korrekte Entsor-
gung. Feuchttücher, Windeln, Putzlappen sowie Abfälle jeglicher 
Art dürfen nicht über das Abwasser entsorgt werden!!

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

An-/Abmeldung bei Eigentümerwechsel
Informationspflicht bei Eigentümerwechsel
Sehr geehrte Kunden,
gemäß unserer Satzungen (§ 10 Trinkwasserbeitragssatzung, 
§ 9 Trinkwassergebührensatzung, § 10 Abwasserbeitragssat-
zung und § 10 Abwassergebührensatzung) sind Sie verpflichtet, 
innerhalb von 4 Wochen, einen Eigentümerwechsel am Grund-
stück beim Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/
Krugau,OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13a, 15913 Märkische 
Heide schriftlich anzuzeigen.
Ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht ist eine Ordnungswid-
rigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet 
werden. (§ 12 Trinkwasserbeitragssatzung, § 10 Trinkwasser-

Einladung der  
FF Schönwalde

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Vereinsmitglieder,
hiermit laden wir euch recht herzlich ein zur 
gemeinsamen Jahreshauptversammlung 
des Feuerwehrvereins Schönwalde e. V. und der Freiwilligen 
Feuerwehr Schönwalde. 
Sie findet statt am
Freitag, dem 6. März 2020 um 19:00 Uhr im Sportlerheim 

Schönwalde.

Tagesordnung:
• Rechenschaftsberichte (Einsatzwehr, Jugendfeuerwehr, 

Feuerwehrverein)
• Bericht der Kassenprüfer
• Auszeichnungen und Beförderungen
• Sonstiges

Achtung!
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 wird an diesem 
Abend kassiert!
Um zahlreiches Erscheinen, wenn vorhanden in Uniform, wird 
gebeten!
gez. Mike Pöschk gez. Mike Hoffmann
Ortswehrführer Vorsitzender Feuerwehrverein
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„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“

Tief betroffen erhielten wir  
die Nachricht vom Ableben  

unseres

Mitgliedes
der Freiwilligen Feuerwehr Freiwalde

Oberfeuerwehrmann 
Heinz Bullan

geb. 08.11.1938
gest. 08.12.2019

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Unterspreewald

Golßen, im Januar 2020

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“

Tief betroffen erhielten wir  
die Nachricht vom Ableben  

unseres

Mitgliedes
der Freiwilligen Feuerwehr Kasel Golzig

Hauptfeuerwehrfrau 
Katrin Schleuter

geb. 04.04.1973
gest. 31.12.2019

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Unterspreewald

Golßen, im Januar 2020

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“

Tief betroffen erhielten wir  
die Nachricht vom Ableben unseres

Mitgliedes
der Freiwilligen Feuerwehr Reichwalde

Oberfeuerwehrmann
Manfred Walter

geb. 11.09.1934 
gest. 02.12.2019

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Unterspreewald

Golßen, im Januar 2020

Truppmannausbildung in Freiwalde
Im November kamen fünf Frauen und 21 Männer in Feuerweh-
runiform zusammen und lernten alles, was man als Feuerwehr-
mann oder Feuerwehrfrau braucht. Von insgesamt 25 Feuer-
wehren haben 13 Feuerwehren Kameraden und Kameradinnen 
geschickt. An vier Wochenenden absolvierten die angehenden 
Feuerwehrleute den ersten Teil der Grundausbildung, die im Amt 
Unterspreewald stattfand. Koordiniert wurde alles von Kay Dän-
schel, dem stellvertretenden Amtwehrführer. Er ist erfreut, dass 
neben Leuten aus der Jugendfeuerwehr auch Quereinsteiger 
dabei sind, die das Hobby Feuerwehr für sich entdeckt haben. 
Nicht nur die Auszubildenden leisteten an diesen Wochenenden 
das Beste, sondern auch die 16 Ausbilder aus 11 Feuerwehren 
des Amtes halfen beim Ausbilden und Unterrichten.
Die Ausbildung bestand aus drei Theoriestunden am Freitag-
abend und acht Praxisstunden am folgenden Samstag. An drei 
von vier Samstagen bereitete eine Frau der Feuerwehr Schön-
walde das Mittagessen für die 30 Kameraden zu.
Die Ausbildung beinhaltete die Brandbekämpfung und die tech-
nische Hilfeleistung. Wald- und Flächenbrände gibt es vor allem 
im Sommer, der typische Wohnungsbrand dagegen kommt ex-
trem selten vor. Aufgrund der Lage des Amtes Unterspreewald 
an der Autobahn A 13 entfallen zwischen 70 und 80 Prozent der 
Einsätze auf technische Hilfeleistungen. Vor allem die Wehren 
Schönwalde, Freiwalde und Rietzneuendorf sind im Umgang mit 
Verkehrsunfällen gut trainiert.
Um reale Einsätze zu simulieren, werden zwei schrottreife Au-
tos eines Schrotthändlers im benachbarten Gewerbegebiet ver-
wendet. An diesen üben die angehenden Feuerwehrleute das 
Sichern der Fahrzeuge vor Verrutschen. Dies ist einerseits für 
die im Fahrzeug befindlichen Personen, vor allem aber für die Si-
cherheit der Einsatzkräfte notwendig. „Wir können niemandem 
helfen, wenn unsere eigene Sicherheit nicht gewährleistet ist“, 
erklärt Kay Dänschel. Das Verhalten bei Gefahr und vor allem 
das Erkennen von gefährlichen Situationen war Teil der theore-
tischen Ausbildung. Im praktischen Teil wurde auch geübt, wie 
man eine Person aus einem verunfallten Auto mit einem Spine-
bord rettet. Zuvor mussten die Feuerwehrmänner und -frauen 
einen hydraulischen Spreizer einsetzen, um an die Person im 
verklemmten Auto heranzukommen. Dabei geht es nicht um 
Schnelligkeit, sondern um den korrekten Ablauf. „Wir müssen 
ruhig bleiben und bis zum letzten Moment alles richtig machen. 
Nur so können wir Verletzten wirklich helfen“, so Kay Dänschel.
Am letzten Samstag der Ausbildung schrieben alle Auszubilden-
den eine Abschlussprüfung, die von allen mit fantastischen Leis-
tungen absolviert wurde.

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297ONLINE DRUCKEN
EXTREM GÜNSTIG

Selber online buchen oder einfach Anfragen:

Tel.: 03535 489-166 | E-Mail: kreativ@wittich-herzberg.de
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6. März, Freitag
18. 00 Uhr Golßen: Weltgebetstag mit anschließendem Bei-

sammensein

Weitere Termine im Februar:
Christenlehre Golßen:
1. – 3. Klasse: Freitag, 12.00 – 13.00 Uhr
4. – 6. Klasse: Freitag, 14.00 – 15.00 Uhr
im Pfarrhaus Golßen
Christenlehre Kasel-Golzig:
Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
im Gemeindehaus Kasel-Golzig
Christenlehre Schönwalde:
1. – 2. Klasse: Donnerstag, 12.30 – 13.30 Uhr
3. – 4. Klasse: Donnerstag, 14.00 – 15.00 Uhr
5. – 6. Klasse: Donnerstag, 15.30 – 16.30 Uhr
Konfirmandenunterricht
für den Groß-Sprengel Dahme-Berste-Land vierzehntäglich 
dienstags im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Luckau, 
Schulstr. 1
Frauenkreis des Pfarrsprengels Golßen: (jeden 2. Mi. im Mo-
nat)
Mittwoch, 12.02., 14.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen
Frauenkreis Kasel-Golzig:
Der Frauenkreis ist in der Winterpause. Wir treffen uns wieder ab 
Frühjahr. Wir freuen uns, wenn wir Sie dort sehen!
Frauenkreis Schönwalde:
Dienstag, 11.02., 19.00 Uhr im Paul-Gerhard-Saal
Frauengesprächskreis:
Dienstag, 25.02., 19.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen
Männerkreis:
Donnerstag, 13.02., 19.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen
Gesprächskreis „Über Gott und die Welt“:
für alle von 14 – 41 Jahren, Freitag, 21.02., 19.30 Uhr, im Pfarr-
haus Golßen
Bibelkreis Krossen:
Termin bitte erfragen bei Herrn Gerhard Bauer, 035453 267
Gemeindechor Golßen:
mittwochs, 18.30 Uhr im Pfarrhaus Golßen
Ökumenischer Kirchenchor Schönwalde:
Termine erfragen bei Uta Schulz, 035477 4181
Posaunenchor Waldow:
mittwochs, 19.30 Uhr in der Kirche Waldow

Möchten Sie gern von Pfarrerin Erdem besucht werden oder mit 
ihr einen Gesprächstermin vereinbaren? Rufen Sie bitte an im 
Pfarramt Golßen 035452 717

Pfarrsprengel Krausnik – Neu Schadow  
und Schlepzig

Gottesdienste:
9. Februar, Septuagesimae
11.00 Uhr Schlepzig
16. Februar, Sexagesimae
9.30 Uhr Krausnick
11.00 Uhr Neu Schadow
1. März, Invokavit
11.00 Uhr Neu Lübbenau
6. März, Weltgebetstag
16.00 Uhr Neu Schadow
16.30 Uhr Krausnick
19.00 Uhr Schlepzig

Weitere Termine im Februar:
Kirchenchor Schlepzig:
mittwochs, 20.00 Uhr im Pfarrhaus Schlepzig

SONSTIGES

Der KAEV „Niederlausitz“  
informiert

Leider ist uns im Abfallkalender für das Jahr 2020 ein Fehler 
unterlaufen, für den wir um Entschuldigung bitten:
Im Kalendarium für den Monat Juni sind die Angaben für die Ka-
lenderwochen doppelt vergeben worden. Richtig müssen sie für 
Juni KW 23, KW 24, KW 25, KW 26 und KW 27 lauten. Beachten 
Sie dies bitte beim Übertragen der Entsorgungstermine bzw. der 
Symbole für die Abfallentsorgung.

Im Monat Juli sind die Wochen wieder korrekt bezeichnet.

Ihr KAEV „Niederlausitz“

Bereitschaftsdienste

Notrufe
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereini-
gung
außerhalb der Öffnungszeiten 116 117
Polizei 110
Zentrale Rufnummer der Leitstelle 0355 6320
Stromstörungshotline 0800 2305070
Gasstörungsdienst Stadt- und 
Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau (SÜLL) Funk:

03544 50260
01714690129

Gasstörungsdienst Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Lübben (SÜW)

03546 277930

Wasserstörungsdienst für den Bereich TAZV Luckau
für Havarien nach Dienstschluss 0800 8807088

Kirchliche Mitteilungen

Kirchliche Mitteilungen Februar 2020
Monatsspruch Februar:

Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. (1. 
Kor 7,23)

Pfarrsprengel Dahme-Berste-Land

Gottesdienste:
9. Februar, Septuagesimae
9.30 Uhr Golßen
9.30 Uhr Freiwalde
11.00 Uhr Jetsch
16. Februar, Sexagesimae
9. 30 Uhr Krossen
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
11.00 Uhr Altgolßen
23. Februar, Estomihi
9.30 Uhr Golßen
9.30 Uhr Waldow
10.00 Uhr Krossen (LKG)
11.00 Uhr Falkenhain
11.00 Uhr Schönwalde
1. März, Invokavit
9.30 Uhr Mahlsdorf
9.30 Uhr Rietzneuendorf
11.00 Uhr Zützen wittich.de/grusswitti h.de/gruss

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben
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Augentagesklinik Spreewald im Kolosseum Lübbenau 
Augen-OPs in nächster Nähe 

Dr. med. Arvid Boellert ist Ihr Augenchirurg im Kolosseum Lübbenau. Sein 
Schwerpunkt liegt auf der Behandlung des Grauen Stars, des Grünen Stars, der 
Makuladegeneration, von Fehlsichtigkeit, krankhafter Kurzsichtigkeit, Gefäßver-
schlüssen sowie auf High-Tech-Diagnostik u.a. mittels OCT für den Sehnerv, die 
Makula und den vorderen Augenabschnitt. So bietet er ambulante Operationen 
des Grauen Stars (Katarakt) und der feuchten Makuladegeneration an, welche nun 
auch ortsnah ausgeführt werden können. Er ergänzt somit auch das Spektrum der 
umliegenden Augenärzte. „Beim Grauen Star zerkleinere ich die ursprüngliche Linse 
mit Ultraschall und sauge die Linse gleichzeitig ab“, erklärt Dr. Boellert, „anschließend 
wird die Kunstlinse implantiert“. Dr. Boellerts Katarakt-Patienten werden meistens 
unter Vollnarkose operiert. „Jeder hat ein wenig Angst vor einer Augenoperation“, 
meint Dr. Boellert. „Unter Narkose verschlafen unsere Patienten ihre OP. Das ist 
einfach stressfreier. Viele Patienten fragen, wann die OP beginnt, wenn diese schon 
längst vorbei ist!“ Dies ist Dank des erfahrenen und gut eingespielten Teams von 
Dr. Boellert und seines Anästhesisten Herrn Dr. med. Oliver Koenen möglich.

im Kolosseum Lübbenau

a-e

LokaLe InformatIonen.
am Laufenden band.

www.wittich.de

Über 5 millionen exemplare pro Woche 
an 3 druckerei-Standorten in ...

04916 Herzberg 
(brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 föhren 
(rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

mit uns erreichen  
Sie menschen.
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Ihre Medienberaterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 1524571
karin.jach@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Karin Jach

Ich bin für Sie da...

S� nland erleben
Buchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · Weitnau

Hier geht‘s zu 
unserer Seite

Klare Naturseen
Landleben pur
zentrale Lage
gemütliche Unterkünfte
großes Wanderwegenetz

Fordern Sie gleich Ihren
gratis Prospekt mit
Wandervorschlägen an!

AllgäuerSeenland.de

Rathausplatz 4 
87477 Sulzberg

Tel. 08376/920119 
Fax 08376/920140
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Inhaber: Ingo Bauz
Cottbuser Straße 6
15907 Lübben/Spreew.

Telefon Tag & Nacht: 
(0 35 46) 87 88

Fax: (0 35 46) 87 00

Bestattungshaus 
    Bauz

Dem Toten die Ehre - den Lebenden Hilfe

Ihr Helfer in schweren Stunden

Luckauer Straße 1 · Golßen · Tel. 035452-787
Nissanstraße 20 · Luckau · Tel. 03544-5554630

landes-steinmetz@web.de

 Naturstein – zeitlos schön

-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de

D E

StundenStundenStundenStundenStundenStundenStundenStundenStundenStundenStundenStunden
Eine Sorge weniger – Anzeige

dank guter Bestattungsvorsorge
„Halte Ordnung und die Ordnung wird dich halten.“ Diese Volks-
weisheit gilt für alle Lebenslagen. Man sollte schon ab der Le-
bensmitte den äußeren Rahmen der Bestattung klären. Damit gibt 
man sich selbst die Sicherheit, dass der eigene Wille Beachtung 
findet, und man nimmt gleichzeitig den Angehörigen die Sorge, 
sich auch noch um Bestattungsfragen kümmern zu müssen. 
Bestatter bieten sogenannte Bestattungsvorsorge-Beratungen 
an. Gemeinsam mit dem Kunden werden in einem Bestattungs-
vorsorgevertrag alle Punkte festgehalten, die für die Bestattung 
wichtig sein sollen. Beratung und Vorsorgevertrag sind kostenlos. 
Zu den Punkten, die in einem Bestattungsvorsorgevertrag geklärt 
werden, gehören unter anderem die Fragen nach einer Erd- oder 
Feuerbestattung, dem Blumenschmuck, der Trauerfeier. Im Be-
ratungsgespräch regelt man auch den finanziellen Rahmen. Laut 
einhelliger Expertenmeinung macht es Sinn, langfristig finanziell 
für die Bestattung vorzusorgen, sobald man mit dem Bestatter 
den Vorsorgevertrag abgeschlossen hat.  spp-o

Foto: ©izusek/istockphoto.com/BDB/spp-o
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Steuerberaterin
Beatrix Kortz

Gubener Straße 25 · 15907 Lübben
Telefon: 03546 - 934648
Telefax: 03546 - 934649

E-Mail: stbkortz@web.de

Suchen Sie einen Steuerberater?
Wir helfen Ihnen gern.

Hauptstraße 2
15907 Lübben/Spreewald
Tel. 0 35 46 / 22 67 76
Fax 0 35 46 / 22 63 93
Funk 01 72 / 3 22 46 36
www.steuerbuero-gebert.de  
info@steuerbuero-gebert.de

Mit Strategie
und Ausdauer

zum Erfolg

Gerlinde Gebert
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wissen, wie man 
Steuern spart

Für Sie vor Ort:

Frau Helga Schneider
Beratungsstelle: 
15938 Golßen, Stadtwall 11 
Tel./Fax 03 54 52 / 6 22 
kostenloses Info-Tel.: 
08 00 - 1 81 76 16
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. – 
wir beraten Mitglieder im 
Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

SteuertippS
Kompetenz vor Ort

Anzeige-

Das steuerfreie 
Job-Ticket  
ist zurück
Seit Beginn dieses Jahres 
können Arbeitgeber ihren Mit-
arbeitern den Weg zur Arbeit 
steuerlich attraktiver gestalten. 
Zuschüsse und Sachbezüge 
für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel im Linienver-
kehr, etwa mittels Job-Ticket, 
sind von der Steuer befreit. Al-
lerdings müssen Arbeitnehmer 
wissen:
Die steuerfreie Leistung wird 
im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung auf die Entfer-
nungspauschale angerechnet.

Elterngeld bei Wechsel  
der Steuerklasse Anzeige

Je höher das Nettogehalt in den letzten 12 Monaten vor der Ge-
burt des Kindes ist, desto höher wird das Elterngeld nach der 
Geburt sein.  Grundlage für das Elterngeld ist das persönliche 
Nettoeinkommen, nicht das Familieneinkommen. Maßgebend 
ist das Einkommen aus Erwerbstätigkeit in den zwölf Monaten 
vor der Geburt des Kindes, das der betreuende Elternteil durch-
schnittlich pro Monat erzielt hat, der so genannte Bemessungs-
zeitraum. Bei nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit hängt die 
Höhe des Elterngeldes von der Höhe des fiktiven Nettoeinkom-
mens in den letzten zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes 
ab. Besonderen Einfluss auf die Höhe des Nettoeinkommens hat 
der pauschale Steuerabzug, der sich nach den Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen richtet, vor allem nach der Steuerklasse. Grund-
sätzlich ist die Steuerklasse in der letzten Gehaltsabrechnung 
vor der Geburt des Kindes maßgebend. Falls nun Eheleute die 
Steuerklasse gegenüber der ersten Gehaltsabrechnung in den 
letzten zwölf Monaten geändert haben, wird die neue Steuer-
klasse nur dann berücksichtigt, wenn sie für die Mehrzahl der 
letzten zwölf Monate angewandt wurde. 

Foto: Bundessteuerberaterkammer

Fahrtenbuch: Niemals auf 
das Finanzamt verlassen Anzeige

Auch wenn das Finanzamt jahrelang ein Excel-Fahrtenbuch an-
erkennt, besteht beim Steuerpflichtigen kein Vertrauensschutz 
dahingehend, dass diese Praxis auch vor Gericht Bestand hat. 
Darauf weist das Vorsorgeportal optimal-absichern.de hin. Denn 
nach regelmäßiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist 
ein Fahrtenbuch auf Basis des Softwareprogramms Excel nicht 
ordnungsgemäß und muss nicht anerkannt werden. Das gilt nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (AZ: 
2 K 2155/07) auch dann, wenn das Fahrtenbuch jahrelang nicht 
beanstandet wurde. Das Gericht wollte keinen Vertrauensschutz 
gewähren, weil der voraussetzen würde, dass dem Steuerpflich-
tigen eine bestimmte steuerrechtliche Behandlung zugesagt 
oder durch sein früheres Verhalten ein Vertrauenstatbestand ge-
schaffen wurde. In diesem Fall aber hat das Finanzamt irrtümlich 
ein Fahrtenbuch anerkannt, das nicht ordnungsgemäß war. Auf 
diesen Fehler kann sich der Betroffene später nicht berufen.
 opr
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 Tel.  0 3 37 65 / 8 32 50
oder Schwester Kerstin 01 73 / 4 32 33 09
Schwester Jutta 01 73 / 4 32 31 37

Informieren Sie sich. Wir sind auch in Ihrer Nähe. Freundliche 
Schwestern vor Ort. Gern kommen wir zur Beratung. Rufen Sie an.

• Palliative Care • Hauswirtschaftliche
• Grundpflege Versorgung
• Mahlzeitendienst • Tagesbetreuung
• Behandlungspflege Demenz-Erkrankter

u.v.m.

Häusliche Krankenpflege

Entsorgungs-GmbH 
Luckau

Klein Container
1,3 m3 

mit Multicar

Im Angebot:

Nissanstraße 17 · 15926 Luckau
 Tel. 0 35 44/5 03 80 · Fax 0 35 44/50 38 20

Mail: post@entsorgungs-gmbh.de

Kanzlei Schurich

Rechtsanwalt

Mag. iuR. FRank schuRich
Fachanwalt Für arbeitsrecht

Vertrags-, straF-,
Verkehrs-, erb-, bau- und

grundstücksrecht

15907 lübben (spReewald)
hauptstRasse 3/4

Tel.: 0 3546 / 1827 10
Fax: 035 46 / 180386

INFo@kaNzLeI-SChurICh.de
www.kaNzLeI-SChurICh.de

Hören Sie täglich

GOTTES Wort!
Tel.: 035452-138790

 

Fahrschule Ideal
Inh. Uwe Zadow Z 0171/6529765

Theoretischer Unterricht

in Luckau, Bahnhofstraße 12a

Tel. 0 35 44 / 41 78 60
Montag 19.00 - 20.30 Uhr
Mittwoch 19.00 - 20.30 Uhr

in Golßen, Mühlenstr. 19
Tel. 03 54 52 / 1 77 29
jeden Montag und Mittwoch 
ab 17.00 Uhr

Berufskraftfahrerausbildung • Punkteabbau

www.academy-fahrschule-ideal.de · info@academy-fahrschule-ideal.de

Sprechzeiten: 
Luckau:  Mo + Mi 12.00 - 15.00 Uhr + 17.30 - 19.00 Uhr
 Di, Do, Fr 12.00 - 17.00 Uhr

Golßen: Mo + Mi 15.00 - 17.00 Uhr

EXTREM 
GÜNSTIG

ONLINE 
DRUCKEN

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

Selber online buchen 
oder einfach Anfragen:

Tel.: 03535 489-166
kreativ@wittich-herzberg.de


